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An alle 

Studierende 

Studiengang Master Angewandte Informatik (AINF) PO 2023 

mit den Studienvarianten Informationsmanagement und  

Informationstechnologie (AINF-IMIT) sowie Umweltinformatik (AINF-UINF) 

WICHTIGE INFORMATION: 
Neue Studien- und Prüfungsordnung PO 2024 für den MASTER-Studiengang 
Angewandte Informatik (AINF) mit den Studienvarianten AINF-IMIT sowie AINF-UINF 
mit Wirkung zum 01.10.2024 

20.06.2024 

Sehr geehrte Studierende des Masterstudiengangs Angewandte Informatik und seiner 
Varianten AINF-IMIT sowie AINF-UINF: 

Für Ihren Studiengang tritt ab 01.10.2024 eine neue Prüfungsordnung (PO 2024) in Kraft, in 
welche Sie zum 01.10.2024 bei Bedarf wechseln können. Sofern Sie Ihr Studium nach den 
Regelungen der o.a. neu verkündeten Ordnung (2024) fortführen/beenden möchten, muss 
möglichst frühzeitig ein Wechsel dorthin beim Immatrikulationsamt beantragt werden.  

Sie können aber gemäß der Übergangsregelung auch Ihr aktuelles Studium (PO 2023) wie 
geplant beenden und haben dazu gemäß § 9 der Prüfungsordnung (PO) für den Master-
Studiengang AINF, veröffentlicht im Verkündungsblatt der Universität Hildesheim - Heft 188 
- Nr.03/2024 vom 18.03.2024, Gelegenheit zum Studienabschluss nach PO 2023 bis
maximal 30.09.2028.

Sie werden daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass eine Fortsetzung Ihres Studiums 
nach Ihrer bisherigen Studien- und Prüfungsordnung noch bis letztmalig im 
Sommersemester 2028, also bis zum 30.09.2028, möglich ist. Nach diesem Datum ist das 
Ablegen von Studien- und Prüfungsleistungen der PO 2023 ausgeschlossen.  

Es wird empfohlen, für Überlegungen zur Fortführung Ihres Masterstudiums beide 
Ordnungen auf mögliche, für Sie relevante, Unterschiede zu vergleichen und ggf. die 
Angebote der Fachstudienberatung, der Zentralen Studienberatung (ZSB) und insbesondere 
die Beratung Ihres Studiengangsbeauftragten des Studiengangs AINF zu nutzen. 

Für beide Ordnungsversionen gelten ebenfalls zusätzlich die Regelungen der Neufassung 
der Gemeinsamen Prüfungsordnung der IT-Studiengänge (GPO IT 2023), veröffentlicht im 
Verkündungsblatt der Universität Hildesheim – Heft 184 – Nr. 06/2023 vom 27.10.2023. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. R. Bierwirth 

Universität Hildesheim 

Postanschrift 
Universitätsplatz 1 
31141 Hildesheim 

Prüfungsausschuss 
Master-Studiengang 
Angewandte Informatik 
(mit Studienvarianten 
AINF-IMIT / AINF-UINF) 

Vorsitz 
Prof. Dr. Dr. L. Schmidt-
Thieme 
Fon: 0 51 21/883 - 40360 
Fax: 0 51 21/883 - 40361  
E-Mail:  schmidt-thieme
@ismll.uni-hildesheim.de

Sachbearbeiterin: 

Prüfungsamt  4 

Rosemarie Bierwirth 

Fon: +49(0)5121.883-91330 

Fax: +49(0)5121.883-91331 

E-Mail: pruefungsamt-4@

uni-hildesheim.de

Besucheradresse: 

Universitätsplatz 1 

www.uni-hildesheim.de/ 
pruefungsamt 


